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I. Sitzungsvortrag:

Mit dem Antrag der GAL-Stadtratsfraktion vom 7. Mai 2018 wurden folgende Antragspunkte aufgeworfen:

1. Einführung eines „Parkkümmerdienstes“ für die Bamberger Parks
2. Ausweisung zusätzlicher Grillmöglichkeiten in den öffentlichen Grünanlagen der Stadt Bamberg
3. Ausweisung von Bäumen, die offiziell für den Slackline-Sport genutzt werden dürfen.

Die Verwaltung nimmt zu den o.a. Antragspunkten wie folgt Stellung:

Zu Antrag 1 – „Parkkümmerdienst“

Nach Rücksprache des Gartenamtes mit dem zuständigen Sozial-, Ordnungs- und Umweltreferat ist es der-
zeit aus finanziellen Gründen leider nicht möglich, einen derartigen Ordnungsdienst zu unterhalten. Das zu-
ständige Referat sagte jedoch zu, dass der Parküberwachungsdienst, seinen Möglichkeiten entsprechend, 
verstärkt in den Parks patrouillieren wird. Zudem wurde mit der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vereinbart, 
dass diese, ihren Möglichkeiten entsprechend, verstärkt die Bamberger Parks bestreift und auch die Sicher-
heitswacht bittet, die Parks künftig stärker im Auge zu behalten.

Zu Antrag 2 – Ausweisung zusätzlicher Grillmöglichkeiten

Die Ausweisung zusätzlicher Grillstellen ist aus Sicht der Verwaltung nicht zielführend, da sie die besonders 
im Frühjahr eines jeden Jahres aufkommende Impulslast (= in den ersten warmen Wochenenden zu Hauf in 
die Parkanlage strömende Besucher) nicht abfangen kann. Bei diesem Impulsnutzungsverhalten werden z.B. 
auf der Jahnhalbinsel oder im Erbapark zeitweise eine zweistellige Anzahl von Grillstellen durch die Parkbe-
sucher betrieben. Dieser Impuls ebbt nach Erfahrung der Verwaltung nach einigen Wochen starker Nutzung 
wieder ab und geht in ein „normales“ Nutzungsverhalten über, für welches die Anzahl der nutzbaren Grill-
stellen ausreicht.

Um die temporären Impulslasten abzufangen, wurden bereits zusätzliche Müllbehälter aufgestellt und die 
Reinigungsintervalle aufgestockt. Dies ist aus Sicht der Verwaltung sinnvoller, als die Schaffung weiterer 
Grillplätze.
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Zu Antrag 3 – Ausweisung von Bäumen für den Slackline-Sport

Slacklining (= zwischen Bäumen gespanntes Balancsierseil) findet am häufigsten nach den Beobachtungen 
des Gartenamts im Hain und auf der Jahnwiese statt. Hier pflegt das Gartenamt bereits seit Jahren einen en-
gen Kontakt mit den einzelnen Interessengruppen. Den Interessenten werden durch das Gartenamt die wich-
tigsten zu beachtenden Grundlagen vor Ort gezeigt und es werden zusammen mit ihnen geeignete Bäume 
festgelegt. Diese variieren je nach Anforderung der Betreiber des Slackline-Sports, sodass von vorn herein 
festgelegte Standorte nicht immer praktikabel sind. Zudem hat das Gartenamt ein Infoblatt herausgegeben 
und auch schon in der lokalen Presse Tipps im schonenden Umgang mit den Bäumen beim Slacklining ver-
öffentlicht. Nach Einschätzung der Verwaltung erscheinen deshalb die bereits durchgeführten Maßnahmen 
ausreichend.

II. Beschlussvorschlag:

1. Vom Vortrag der Verwaltung wird Kenntnis genommen.

2. Der Antrag der GAL-Stadtratsfraktion vom 07. Mai 2018 ist damit geschäftsordnungsmäßig 
behandelt.

III. Finanzielle Auswirkungen:

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht 

x 1. keine Kosten 
2. Kosten in Höhe von  für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden Fi-

nanzplan  gegeben ist 
3. Kosten in Höhe von  für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom 

Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvor-
schlag gemacht: 

4. Kosten in künftigen Haushaltsjahren:  Personalkosten:  Sachkosten: 

Falls Alternative 3. und/oder 4. vorliegt:

In das Finanzreferat zur Stellungnahme.

Stellungnahme des Finanzreferates:

Anlage/n:
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96047 Bamberg 

Eingang Stadt Bamberg 
SekrPtciriëlt 08 

09. Mai 2018 

Antrag: Schutz der Bamberger Parks - und: Nutzung für alle 

Bamberg, 7. Mai 2018 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

die Schlagzeilen machenden Müllanhäufungen in den Bamberger Parks, das unzulässige Grillen, 
überhaupt der wenig achtsame Umgang mit öffentlichen Flächen, die der Allgemeinheit zur 
Erholung dienen, sollten Thema im Stadtrat werden. Ziel der Politik sollte es sein, das 
Gemeinwohl zu schützen und zu wahren, gleichzeitig aber auch auf neu entstehende 
Freizeitkulturen positiv zu reagieren und diesen einen angemessen, nicht schädigenden Raum und 
Rahmen zu geben. 

Wir beantragen hierfür eine Diskussion im Stadtrat, in die wir namens unserer Fraktion folgende 
Antragspunkte einbringen möchten. 

I. Es wird, analog zur ehrenamtlich tätigen Sicherheitswacht, in den Bamberger Parks ein 
,,Parkkümmerdienst" eingeführt: Die Aufgabe der Parkkürnmerer und Parkkümmerinnen 
soll es sein, auf die Einhaltung der Parkordnung zu achten, diese den Menschen zu 
erläutern und um Verständnis zu werben, aber auch konkret Verstöße zu unterbinden, und 
so Schaden vom Allgemeingut Park abzuhalten. 

2. Für das offenbar gestiegene Interesse am Grillen im Park werden in angemessener Zahl 
geeignete Flächen mit Grillmöglichkeit ausgewiesen. Dort wird darüber informiert, 
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welche Formen des Grillens zugelassen sind (keine Einweggrills, kein Verbrennen der 
Grasnarbe usw.) und was zu beachten ist, um den Park bzw. die Natur nicht.zu schädigen. 

I, 

3. Da auch der Slackline-Sport (oft ohne bösen Willen der Betreiber*innen) empfindliche 
Schädigungen an noch nicht so alten, standfesten Bäum-en hervorruft, werden auch für 
Slacklining geeignete Stellen explizit ausgewiesen und darüber informiert. 

Wir hoffen aufeine anregende Diskussion im Stadtrat und weitere gute Vorschläge der 
Kolleginnen und Kollegen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Gertud Leumer ( . v,~ 
Petra F,riedrich Andreas Reuß 
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